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Trackday Bilster Berg
Drive Resort am 27.03.2026

Ausschreibung und Nennung (Eingang/Veranstaltervermerk)
MSC-Langenfeld
Hardt 76 ……………………
40764 Langenfeld
msc-langenfeld@t-online.de

Diese Veranstaltung wird mit dem Ziel zur Verbesserung der allgemeinen Fahrsicherheit für den Straßenverkehr 
durchgeführt.

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

Hiermit reserviere ich verbindlich einen Platz beim Trackday am Bilster Berg Drive Resort, am 27.03.2026 von
09.00-17.00 Uhr auf dem Bilster Berg Drive Resort zum Preis von 495,00 €, inkl. MwSt. pro Fahrzeug mit 1
Fahrer bei  Nennung und Zahlungseingang bis zum 15.03.2026, 24:00 Uhr. Jeder weitere Fahrer des Fahrzeugs
zahlt  80,00  €.  Mitfahrer  bezahlen  20€.  Gefahren  wird  nach  Open  Pitlane.  Ab  09:00  Uhr  sind  30  Minuten
Sichtungsfahrten  für  „Neulinge“  bei  Bedarf  geplant/möglich.                               

Ausschreibung:
Teilnehmen können nur vorab angemeldete Teilnehmer (Fahrer,  2. Fahrer,  Beifahrer,  Helfer). Die Fahrzeuge
dürfen mit maximal 2 Personen besetzt sein. Es gilt Helmpflicht!
Bitte  beachten  Sie,  dass  die  Plätze  nach  Eingangsdatum der  Nennung vergeben  werden  und  nur  vorher
namentlich gemeldete Personen das Gelände des Bilster Berg Drive Resort betreten dürfen. Es findet eine
Zugangskontrolle an der Einfahrt (Schranke) statt.

Die  Veranstaltung  ist  an  eine  Mindestteilnehmerzahl  gebunden.  Der  Veranstalter  behält  sich  vor,  bei  nicht
erreichen der Teilnehmerzahl die Veranstaltung abzusagen. 
Verursachte Schäden an der Rennstrecke (Leitplankenschäden) sind unmittelbar beim Personal vor Ort
zu melden. Schäden von Teilnehmern untereinander sind selbständig zu regeln.
Die  Veranstaltung  kann  witterungsbedingt  oder  nach  Vorgabe  des  Betreibers  bis  3  Tage  vor
Veranstaltungsbeginn abgesagt werden. 

Es gibt eine keine offizielle Zeitmessung durch den Veranstalter. Das Ziel der Veranstaltung dient nicht dem
Erreichen von  Höchstgeschwindigkeiten.  Die  Geschwindigkeitsbegrenzungen  in  der  Pitlane  etc.  sind
einzuhalten und werden kontrolliert.
Beim Befahren der Rennstrecke ist auf gegenseitige Rücksichtnahme zu achten! Bei erstmaligem Verstoß wird
der entsprechende Fahrer ermahnt, ein zweiter Verstoß führt zum Ausschluss des Fahrers von der Veranstaltung.
Die  Veranstaltung  unterliegt  einem Schallkontingent.  Je  lauter  die Fahrzeuge  desto eher  kann dieses  Limit
erreicht  werde  und  die  Veranstaltung  wird  beendet.  Für  GT3/GT4  o.ä.  Fahrzeuge  wird  ein  zusätzlicher
Schalldämpfer empfohlen.

Die Dauer der Veranstaltung ist am 27. März 2026 von 09.00-17.00 Uhr.

Weitere wichtige Informationen:

•  Der  Veranstalter  behält  sich  vor,  ohne  Nennung  von  Gründen,  einen  Teilnehmer  von  der  
         Veranstaltung auszuschließen. 

•  Zur Veranstaltung sind alle Fahrzeuge erlaubt, die der üblichen Sicherheit entsprechen (Sitze,
                  Bremsanlage, fest eingebaute Batterie, Gurte, etc). Die Reifenwahl ist frei!

•  Zugelassen sind auch Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen und Testfahrzeuge ohne Zulassung
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• Es wird das Tragen eines Helms vorgeschrieben.
• Die Fenster der Fahrzeuge müssen geschlossen sein.
• Ferner gilt die Schallemissionsgrenze von 95db(A) pro Fahrzeug! Dies wird per Transponder geprüft.
  Tip: Wer bei unserem Event in Zandvoort keine Probleme hatte ist auch hier gut dabei ;-)
• Gegenseitiger Haftungsverzicht bei Unfällen
• E-Fahrzeuge bzw Hybrid-Fahrzeuge und SUV sind nicht zugelassen
• Das Mindestalter beträgt 18 Jahre

Ich bestätige mit der Unterschrift, dass meine Kundendaten vom MSC-Langenfeld genutzt werden dürfen. Die
AGB des Bilster Berg Drive Resort Betreibers wird mit dieser Anmeldung anerkannt und bestätigt.

Verpflegung:
In  der  Box  des  MSC  Langenfeld  wird  eine  gemütliche  Ecke  mit  Kaffee  und  Brötchen  gestaltet.  Für  das
kostenpflichtige Mittagessen erhält jeder Fahrer bzw. 2. Fahrer einen Coupon über 10€ für das speziell in der
Mittagspause von 12:30-13:30 Uhr geöffnete lokale Restaurant TableMe. 

Zahlungsart:
Die Teilnahmegebühr ist bei Nennung sofort zu entrichten. 
Nennungen ab dem 16.03.2026 kosten 540 € inkl. MwSt. Die Nennung ist verbindlich.

Weitere Informationen zur Strecke und Anfahrt unter: https://www.bilster-berg.de/ 

https://www.bilster-berg.de/
https://www.tableme.de/gastronomie/bilster-berg
https://www.bilster-berg.de/agb/
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Überweisungen bitte an:
Kreditinstitut: Stadt Sparkasse Langenfeld
IBAN: DE 49 3755 1780 0000 2729 30
Verwendungszweck: Trackday Bilster Berg 27.03.2026

Bitte nur dieses Nennformular ausfüllen (am PC editierbar) und an den msc-langenfeld@t-online.de 
zurückschicken. Unterschriften können vor Ort bei der Registrierung erfolgen. Der Haftungsverzicht 
muss vor Ort ausgefüllt und unterschrieben werden. 

- Nennformular -

Teilnehmer: Fahrer (495€) 2. Fahrer (80€)

Name: Name: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

Email: Email: 

Telefon: Telefon: 

Fahrzeug:

Fabrikat: 

Typ: 

Hubraum in ccm:                          KW: 

Amtl. Kennzeichen: 

Es sind vorab alle Personen zu benennen, die das Gelände betreten möchten.

Begleitpersonen: 

Für das Mittagessen melde ich   Personen an.

Sie bestätigen, dass die auf dem vorliegenden Nennformular eingetragenen Angaben zutreffen.
Die Nennung ist für den angegeben Teilnehmer bindend. Das erhöhte Nenngeld (540€) wird fällig 
bei Zahlungen nach dem Nennungsschluss am 15.03.2026.

_______________________________________________

Ort, Datum Name(n) in Druckbuchstaben Unterschrift(en)

Trackday Bilster Berg Drive Resort 27.03.2026
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– Haftungsausschluss  –

Für den Trackday am 27.03.2026 an Bilster Berg Drive Resort:
Allgemeine Vertragserklärungen von Eigentümer und Teilnehmer:
Halter / Fahrer / Beifahrer versichern, dass die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind
und die Fahrer eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des einzusetzenden Fahrzeuges in der Bundesrepublik
Deutschland besitzen und uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung gewachsen sind. Sie versichern
weiterhin,  dass  das  Fahrzeug den  technischen  Bestimmungen in allen Punkten entspricht  und sie  es  nur in
technisch einwandfreiem Zustand bei der Veranstaltung einsetzen werden.

Erklärung von Eigentümer und Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung für einfache Fahrlässigkeit und 
zum Ausschluss der Gefährdungshaftung:

Die  Teilnehmer  nehmen  auf  eigene  Gefahr  an  der  Veranstaltung  teil.  Sie  tragen  die  alleinige  zivil-  und
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden,
soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Der Teilnehmer erklärt mit Abgabe der Nennung den
Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar
gegen:

jegliche natürliche und rechtliche Personen, die als Veranstalter in Erscheinung treten,
Initiatoren, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer
Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung
   stehen, den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu
   benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden
die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen
Im Falle eines Unfalls gegenseitiger Haftungsverzicht 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung der zuvor genannten Personen und Stellen -auch eines gesetzlichen Vertreters
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises -beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der zuvor genannten Personen und Stellen -auch
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises -beruhen. Schäden
an der Einrichtung des Streckenbetreibers sind zu erstatten. Hierunter fallen auch alle Leitplankenschäden oder
Flurschäden. Alle Schäden werden direkt vor Ort begutachtet und sind direkt vor Ort zu begleichen. Für die
Begleichung des Schadens wird der den Schaden verursachende Fahrer in Anspruch genommen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Zutreffendes bitte ankreuzen!

O Es wird versichert, dass der Teilnehmer Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.
O Es wird versichert, dass der Teilnehmer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges ist.

Bei nicht zutreffender Angabe stellen Teilnehmer den in der Enthaftungserklärung aufgeführten Personenkreis
von  jeglichen  Ansprüchen  des  Fahrzeugeigentümers  frei,  außer  bei  vorsätzlicher  oder  grob  fahrlässiger
Schadensverursachung durch diese. Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen die anderen
Teilnehmer deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, den / die eigenen Fahrer und eigene
Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und bei Ansprüchen gegen andere
Personen und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.
Achtung: Jeder Fahrer, Beifahrer und Mitfahrer des Fahrzeugs hat diesen Haftungsverzicht
zu unterschreiben!

________________________________________ ___________________________________
Ort, Datum Name(n) in Druckbuchstaben Unterschrift Ort, Datum Name(n) in Druckbuchstaben     Unterschrift   
Fahrer Fahrzeugeigentümer (wenn nicht Fahrer)          

Trackday Bilster Berg Drive Resort 27.03.2026
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